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STELLUNGNAHME  

 

zu dem Referentenentwurf der Bundesregierung zu dem  
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgas-
minderungs-Quote  
 
und 
 
zu dem Referentenentwurf der Bundesregierung zur 
Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Weiterent-
wicklung der Treibhausgasminderungs-Quote 
 
 
 
Berlin, den 14.10.2020 

 

 

Der Biogasrat+ e. V. ist der Verband für dezentrale Energieversorgung und vertritt die Interessen der führenden 

Marktteilnehmer. Dabei steht die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas/Biomethan kann im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt we-

sentlich dazu beitragen, die ökologischen Zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne dabei unnötige Kosten für 

die Allgemeinheit zu verursachen. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stärkeren Einsatz von Bio-

methan in allen Nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert und dadurch eine 

nachhaltige Entwicklung des Marktes sichergestellt wird. 
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1. Einleitung 

Mit den aktuellen Referentenentwürfen zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote 

sollen die Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) zur Einbeziehung er-

neuerbarer Energien im Verkehrssektor (Artikel 25-28) in nationales Recht implementiert werden. Laut 

Klimaschutzgesetz sollen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 im Verkehrssektor auf 95 Mio. 

Tonnen CO2-eq. sinken. Am 19. August 2020 hat das Bundeskabinett den nationalen Klimaschutzbericht 

2019 beschlossen. Dieser betrachtet die Entwicklung der nationalen Treibhausgasemissionen ggü. dem 

Referenzjahr 1990 bis zum Jahr 2019 in den einzelnen Sektoren unter Berücksichtigung beschlossener 

Klimaschutzmaßnahmen. Insbesondere im Verkehrssektor zeigt der Bericht sehr deutlich, dass die bis-

lang ergriffenen Klimaschutzmaßnahmen - fokussiert auf die Förderung der Elektromobilität - den An-

stieg klimaschädlicher Treibhausgasemissionen nicht bremsen konnten. Im Jahr 2019 sind die Treib-

hausgasemissionen des Verkehrs erneut gestiegen auf 163,5 Mio. Tonnen CO2-eq. und lagen damit auf 

dem Niveau des Referenzjahres 1990 (163 Mio. Tonnen CO2-eq.). Die Prognose der Bundesregierung für 

2020 geht von einem weiteren Anstieg auf 166 Mio. t CO2-eq. aus. Der kleine Anteil erneuerbarer Ener-

gien im Verkehrssektor wird im Wesentlichen durch Biokraftstoffe getragen und lag auch in 2019 nur 

bei rund 5,6 Prozent. Gleichzeitig stieg der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor auf 751 Millionen 

TWh (2018) an.1 Obgleich Kraftfahrzeuge heute, aufgrund der technischen Weiterentwicklung der Mo-

toren, deutlich weniger Abgase emittieren, werden allein durch die Zunahme des Pkw-, Liefer- und 

Schwerlastverkehrs sowie dem wachsenden Kfz-Bestand mehr und vor allem fossile Kraftstoffe getankt 

und somit mehr klimaschädliche Emissionen freigesetzt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 

für die Erreichung der deutschen Klimaschutzziele im Verkehrssektor neben der Reduzierung des End-

energieverbrauchs die technologieneutrale Nutzung aller erneuerbaren Kraftstoffoptionen erforder-

lich; die starke Fokussierung auf strombasierte Kraftstoffe und Elektromobilität wird zu einer deutli-

chen Zielverfehlung führen. 

 

2. Zusammenfassung 

Der Biogasrat+ e.V. bewertet die vorgelegten Referentenentwürfe der Bundesregierung als unzu-

reichend, um die deutschen Klimaschutzziele im Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Aus 

Sicht des Biogasrat+ e.V. sind folgende wesentlichen Neuregelungen dringend notwendig: 

1. schrittweise Anhebung der Treibhausgasminderungsquote bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent, 

beginnend mit dem Verpflichtungsjahr 2021  

2. Anhebung des Anteils erneuerbarer Energien im Verkehrssektor auf 20 Prozent im Jahr 2030 

3. deutliche Anhebung der Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe biogenen Ursprungs bis 

zum Jahr 2030 auf 3,5 Prozent (energetisch), beginnend ab dem Verpflichtungsjahr 2021  

4. Nutzung konventioneller Biokraftstoffe verbindlich bei 6,5 Prozent bis 2030 festschreiben, um 

das THG-Minderungspotenzial nachhaltig erzeugter konventioneller Biokraftstoffe 

auszuschöpfen 

5. Streichung der 4fachen Anrechenbarkeit von erneuerbarem Strom, der in Straßenfahrzeugen 

mit Elektroantrieb genutzt wird, zur Erfüllung der Treibhausgasminderungsquote 

6. Streichung der Option Upstream-Emissionsminderungen zur Erfüllung der 

Treibhausgasminderungsquote 

7. Zulassung von Biomethan zur Erzeugung von grünem Wasserstoff  

 
1 AG Energiebilanzen, 2020  
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3. Stellungnahme zu dem Referentenwurf der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der THG-Minderungsquote und zu dem Referentenentwurf der Bun-
desregierung zur Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Weiterent-
wicklung der Treibhausgasminderungs-Quote 

 

a) zu § 37a Abs. 4 BImSchG – Weiterentwicklung der THG-Minderungsquote 

 

Die Treibhausgasminderungsquote verpflichtet die Inverkehrbringer von Kraftstoffen, die Treibhaus-

gasemissionen, die bei der Nutzung der Kraftstoffe entstehen, zu reduzieren. Die Treibhausgasemissi-

onen pro Energieeinheit Kraftstoff müssen demnach ab dem Jahr 2020 um 6 Prozent sinken. Der nun 

vorgelegte Referentenentwurf friert diese Treibhausgasminderungsverpflichtung bis zum Jahr 2025 

bei 6 Prozent ein, erst ab dem Jahr 2026 soll die Treibhausgasminderungsquote geringfügig auf 7,25 

Prozent steigen. Diese Regelung lehnt der Biogasrat+ e.V. ausdrücklich ab. Die THG-Minderungsquote 

ist das wirksamste Instrument zur Einsparung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen im Verkehrs-

sektor. Allein durch die Nutzung nachhaltig zertifizierter Biokraftstoffe anstelle fossiler Kraftstoffe wur-

den im Jahr 2018 rund 9,5 Millionen Tonnen CO2-eq. vermieden.2 Das Einfrieren der THG-Minderungs-

quote bis 2025 auf 6 Prozent verbunden mit der geplanten 4fachanrechnung für Elektromobilität auf 

die THG-Minderungsquote sowie der Erweiterung der Erfüllungsoptionen für die Treibhausgasminde-

rung führen im Ergebnis dazu, dass real weniger erneuerbare Energien als im Jahr 2020 eingesetzt 

werden und die THG-Minderung unter das heutige Niveau sinken wird. Die aktuelle Regelung im Refe-

rentenentwurf erweckt den Eindruck, dass Klimaschutz im Verkehrssektor bis zum Jahr 2025 vorsätz-

lich verhindert werden soll. Zugleich fehlen Erzeugern erneuerbarer Energien auch dringend notwen-

dige Absatzperspektiven im Verkehrssektor und damit auch die notwendige Investitionssicherheit. 

 

Handlungsbedarf: 

Um den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe im Verkehrssektor und die Marktentwicklung erneuerbarer 

Kraftstoffe mit geringer THG-Intensität zu verstetigen und so die Defossilisierung des Verkehrssektors 

insbesondere im Straßenverkehr dauerhaft und sofort voranzubringen, muss die THG-Minderungs-

quote ab 2021 schrittweise auf 20 Prozent bis zum Jahr 2030 angehoben werden.  

 

 
 

 

b) zu § 37a Abs. 5 Nr. 5 BImSchG – Streichung der Erfüllungsoption Upstream-Emissionsminderung 

 

Aktuell besteht für die Inverkehrbringer von Kraftstoffen die Möglichkeit, ihre Treibhausgasminde-

rungsverpflichtung gemäß der Upstream-Emissionsminderungs-Verordnung (UERV) in Höhe von 1,2 

Prozent mit so genannten UER-Maßnahmen zu erfüllen. Darunter sind Emissionsminderungen bei der 

Förderung fossiler Kraftstoffe zu verstehen, die, obgleich sie im Ausland erfolgen und keinen Klima-

schutzbeitrag in Deutschland leisten, auf die nationale THG-Minderungsquote angerechnet werden 

 
2 Evaluations- und Erfahrungsbericht 2018, BLE 
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können. Diese Regelung lehnt der Biogasrat+ e.V. ausdrücklich ab. Wie der Referentenentwurf in der 

Gesetzesbegründung zu Nummer 10 (§ 11 Absatz 1 Satz 1) zutreffend feststellt, „ist zur Erreichung der 

Klimaschutzziele und der Treibhausgasneutralität eine vollständige Abkehr von fossilen Energieträgern 

erforderlich. Aus diesem Grund wird die Anrechenbarkeit von fossilen Kraftstoffen auf die Treibhaus-

gasminderungsquote beendet.“ Es ist daher im Sinne dieser Gesetzesbegründung nur folgerichtig, 

auch die Upstream-Emissionsminderungen bei der Förderung fossiler Kraftstoffe als Option zur Erfül-

lung der Treibhausgasminderungsquote zu streichen.  

 

Handlungsbedarf:  

Streichung von § 37a Abs. 5 Nr. 5 BImSchG 

 

c) zu § 1 Absatz 2 38. BImSchV - Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im Verkehr 

in 2030 

Laut Referentenentwurf soll der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im Verkehr in 

2030 lediglich bei 14 Prozent liegen und entspricht damit den Mindestanforderungen der RED II. Die 

Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, höhere Anteile an erneuerbaren Energien festzulegen. Mit 

Blick auf die deutschen Klimaschutzziele im Verkehrssektor laut Klimaschutzgesetz und der bisherigen 

kompletten Zielverfehlung Deutschlands bei der Treibhausgasminderung im Verkehrssektor ggü. 1990 

ist es völlig inakzeptabel, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2030 nur bei 14 Prozent liegen 

soll. Hinzu kommt, dass durch die im Referentenentwurf geplanten Regelungen zur Mehrfachanrech-

nung bei der Elektromobilität die erneuerbaren Ziele erreicht werden, ohne dass eine zusätzliche, reale 

Treibhausgaseinsparung erfolgt ist. 

Handlungsbedarf: 

Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent bis 2030. Um die laut Klimaschutzge-

setz festlegte THG-Minderung auf 95 Millionen Tonnen CO2-eq/a in 2030 (Status Quo: 163,5 Mio. CO2-

eq) zu erreichen, ist ein höherer energetischer Anteil von erneuerbaren Kraftstoffen notwendig. 

d) zu § 14 Abs. 1 38. BImSchV - Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe 

 

Grundsätzlich begrüßt der Biogasrat+ e.V. die Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe biogenen Ur-

sprungs. Gleichwohl ist diese viel zu niedrig ausgestaltet, um die Nutzung der bereits heute verfügba-

ren Mengen an fortschrittlichen Biokraftstoffen und notwendige Investitionen in die Umrüstung der 

Anlagentechnik auf eine stärkeren Einsatz von Rest- und Abfallstoffen anzureizen sowie für Planungs-

sicherheit bei der künftigen Substratversorgung zu sorgen. Damit wird das hohe THG-Minderungspo-

tenzial fortschrittlicher Biokraftstoffe im Verkehrssektor und deren möglicher Beitrag zur Erfüllung der 

Treibhausgasminderungsziele im Verkehrssektor leichtfertig verschenkt. 

Handlungsbedarf: 

ambitionierte Anhebung der Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe bis zum Jahr 2030 auf 3,5 

Prozent energetisch, beginnend ab dem Jahr 2021. 
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e) zu § 13 Abs. 1 38. BImSchV – Obergrenze für die Nutzung konventioneller Biokraftstoffe 

 

Laut Referentenentwurf soll eine Obergrenze für die Anrechenbarkeit von Biokraftstoffen aus Nah-

rungs- und Futtermittelpflanzen (energetischer Anteil) auf die THG-Minderungsquote eingeführt wer-

den, die von 3,2 Prozent ab dem Jahr 2022 bis auf 2,7 Prozent ab dem Jahr 2026 abgesenkt werden 

soll. Diese Regelung lehnt der Biogasrat+ e.V. ausdrücklich ab. Konventionelle Biokraftstoffe leisten mit 

einer THG-Einsparung von 6 Millionen Tonnen CO2-eq. pro Jahr einen herausragenden Beitrag in 

Deutschland bei der Treibhausgasminderung im Verkehrssektor. Die im Referentenentwurf vorgese-

hene Begrenzung konventioneller Biokraftstoffe entbehrt jeder sachlichen und fachlichen Begrün-

dung. Deutschland verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 16,7 Millionen Hektar. 

Davon sind mehr als 4,7 Millionen Hektar Dauergrünland. Auf 2,67 Millionen Hektar wuchsen 2019 in 

Deutschland Pflanzen, die für die Energiegewinnung bzw. die industrielle Nutzung angebaut wurden. 

Im Vergleich zum Jahr 2018, als 2,72 Millionen Hektar für die Produktion nachwachsender Rohstoffe 

genutzt wurden, mit denen vor allem Strom, Wärme und Biokraftstoffe erzeugt werden, ging die Flä-

chennutzung zurück. Es besteht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, die unter strengen Nach-

haltigkeitsanforderungen produzierten und zertifizierten konventionellen Biokraftstoffe in Deutsch-

land unverhältnismäßig zu begrenzen. Der Anbau und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe für die 

Biokraftstofferzeugung sind ein wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen– und biokraftstofferzeugen-

den Wertschöpfungskette, der mit den vorgesehenen Einschränkungen gefährdet wird. Zudem lässt 

sich die vorgesehene Begrenzung auch nicht aus der RED II ableiten. Die RED II sieht eine Begrenzung 

konventioneller Biokraftstoffe vor, aber diese gilt nur mit Blick auf die Anrechenbarkeit auf die Erneu-

erbaren-Energien-Ziele im Verkehrssektor, die Deutschland bzw. die Mitgliedsstaaten zu erfüllen ha-

ben (vgl. Art. 7 RED II). Nachhaltig produzierte konventionelle Biokraftstoffe leisten nachweislich einen 

hohen THG-Minderungsbeitrag und stehen für realen Klimaschutz, von daher sollte dieser Beitrag in 

Deutschland auch genutzt werden, unabhängig davon, dass ein Teil dieser Biokraftstoffe nicht auf die 

Erneuerbaren-Energien-Ziele Deutschlands angerechnet werden kann. 

Handlungsbedarf: 

Anhebung der Obergrenze für die Nutzung konventioneller Biokraftstoffe auf 6,5 Prozent (energe-

tisch). Nach derzeit geltendem Recht ist in § 13 Abs. 1 38. BImschV bereits eine Obergrenze für die 

Nutzung konventioneller Biokraftstoffe von 6,5 Prozent festgelegt. Der Biogasrat+ e.V. spricht sich klar 

dafür aus, diese Obergrenze von 6,5 Prozent ab 2021 festzuschreiben, um das THG-Minderungspoten-

zial nachhaltig erzeugter konventioneller Biokraftstoffe auszuschöpfen 

f) zu § 5 Abs. 1 38. BImSchV – 4fache Anrechnung von erneuerbarem Strom auf die THG-Minderungs-

verpflichtung 

 

Laut Referentenentwurf soll erneuerbarer Strom zur Verwendung in Straßenfahrzeugen mit Elektro-

antrieb, der aus dem Stromnetz entnommen wurde, künftig mit dem Vierfachen seines Energiegehalts 

auf die Erfüllung der Verpflichtung zur Minderung der Treibhausgasemissionen angerechnet werden 

können. Der Biogasrat+ e.V. lehnt diese Regelung ausdrücklich als schwere Wettbewerbsverzerrung 

und Verstoß gegen das Prinzip der Technologieneutralität ggü. anderen verfügbaren erneuerbaren 

Kraftstoffoptionen und Antriebstechnologien ab. Zudem wird mit dieser Mehrfachanrechnung kein re-

aler THG-Minderungsbeitrag und damit auch kein real messbarer Klimaschutzbeitrag geleistet. Im Klar-

text: Wenn bei Nutzung der Elektromobilität eine Tonne CO2-eq. eingespart wird, wird diese Einsparung 

als vier Tonnen CO2-eq.-Einsparung bewertet. Darüber hinaus ist diese Mehrfachanrechnung weder 
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fachlich mit Blick auf die fehlenden Nachhaltigkeitsanforderungen bei Nutzung der Elektromobilität 

über die gesamte Wertschöpfungskette unter Einbeziehung der Batteriezellproduktion und der Bewer-

tung der Umweltauswirkungen, noch sachlich mit Blick auf die bereits existierenden Fördermechanis-

men für den Markthochlauf der Elektromobilität gerechtfertigt (siehe Anlage: Überblick zur Förderung 

der Elektromobilität). 

 

Handlungsbedarf: 

 

Streichung der 4fachen Anrechnung von erneuerbarem Strom zur Verwendung in Straßenfahrzeugen 

mit Elektroantrieb, der aus dem Stromnetz entnommen wurde, auf die THG-Minderungsverpflichtung 

 

g) Anerkennung von Biomethan zur Herstellung von grünem Wasserstoff                                                           

analog § 37a Abs. 5 BImSchG 

 

Im Referentenentwurf werden in § 37a Abs. 5 BImSchG neue Erfüllungsoptionen eingeführt in Form 

von flüssigen und gasförmigen Kraftstoffen nicht-biogener Herkunft (strombasierte Kraftstoffe oder 

auch so genannte Power-to-X-/PtX-Kraftstoffe) sowie in Form von flüssigen und gasförmigen Kraftstof-

fen nicht-biogener Herkunft zur Produktion konventioneller Kraftstoffe (z.B. grüner Wasserstoff in Raf-

finerien). Die Begrenzung auf flüssige und gasförmige Kraftstoffe nicht biogener Herkunft lehnt der 

Biogasrat+ e.V. ab. Biomethan, als erneuerbarer Energieträger, kann ebenso für Herstellung von grü-

nem Wasserstoff genutzt werden.  

 

Handlungsbedarf: 

 

Anerkennung von Biomethan zur Herstellung von grünem Wasserstoff analog § 37a Abs. 5 BImSchG 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin:  

  

Email:   

Tel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Überblick zur Förderung der Elektromobilität 
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Anlage: Elektromobilität: Überblick Fördermaßnahmen 

Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

1. Kaufprämie/Umweltbonus für E-
Autos /Innovationsprämie 
Corona-Konjunkturpaket 

Zuschuss beim Kauf eines E-Autos o-
der eines Plug-In Hybrid-Fahrzeug, 
um Anschaffungskosten eines 
elektrisch betriebenen Fahrzeuges 
zu senken 

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) 

Grundsätzliche Dauer 
nach Klimaschutzge-
setz 2030 von 
05.11.2019 bis 
31.12.2025 
Erhöhte Variante nach 
Corona-Konjunkturpa-
ket von 08.07.2020 bis 
31.12.2021 

Grundsätzlich ist die erhöhte Innova-
tionsprämie nach dem Klimaschutz-
gesetz 2030 bei reinen E-Autos 
(nochmal bei Corona-Konjunkturpa-
ket): 
>40.000€ → 6.000€ (9.000€) 
<40.000€ → 5.000€ (7.500€) 
Für Plug-In Hybride: 
>40.000€ → 4.500€ (6.750€) 
<40.000€ → 3.750€ (5.625€) 
Alle Angaben sind die Maximalwerte 
Gesamtvolumen unbekannt 
Für die extra Förderung aus Corona-
Konjunkturpaket wird mit zusätzli-
chem Finanzbedarf von 2,2 Mrd. € 
kalkuliert (zusammen mit 3) 
 

2. Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 
Gesetz zur steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität 
Regierungsentwurf zur Ände-
rung der Kfz-Steuer 

Reine E-Autos sind für maximal 10 
Jahre von der Kfz-Steuer befreit 
→ Befreiung gilt für neuzugelassene 
und umgerüstete Fahrzeuge, die bis 
zum 31.12.2025 angemeldet wurden 
bis maximal zum 31.12.2030 
→senkt die Betriebskosten eines 
Fahrzeuges  

Bundesministerium der 
Finanzen 

Verlängerung gilt nun 
bis zum 31.12.2030 
Limit zur Anmeldung 
ist jedoch der 
31.12.2025 → bis da-
hin muss die Steuer-
befreiung angemeldet 
sein 

Gesamtvolumen unbekannt 
 

3. Sonderregelung bei Dienstwa-
genbesteuerung für E-Fahrzeuge 
und Plug-In Hybrid-Fahrzeuge 

Für normale Fahrzeuge liegt die 
Steuer bei: 

Bundesministerium der 
Finanzen 

Verlängerung bis zum 
31.12.2030 

Gesamtvolumen unbekannt 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-der-richtlinie-zur-foerderung-absatzes-von-elektrisch-betriebenen-fahrzeugen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-der-richtlinie-zur-foerderung-absatzes-von-elektrisch-betriebenen-fahrzeugen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-11-16-G-stl-Foerderung-Elektromobilitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-11-16-G-stl-Foerderung-Elektromobilitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/2020-06-12-7-Aenderung-Kraftfahrzeugsteuergesetz/1-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/2020-06-12-7-Aenderung-Kraftfahrzeugsteuergesetz/1-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

Änderung der Dienstwagenbe-
steuerung 2019 

• 1% des Listenpreises 

E-Autos: 

• 1% des ¼ Listenpreises 

Plug-In Hybride: 

• 1% des ½ Listenpreises 

Ansprüche für die Förderung von 
Plug-In Hybride steigt ab 2022 auf 
60km Mindestreichweite mit maxi-
malen CO2-Aussotß von 50g/km 
→ soll Betriebskosten für Dienstwa-
gen senken und auch mehr E-Autos 
langfristig auf den Gebrauchtwagen-
markt bringen (Nebeneffekt) 

4. Aufbau der öffentlich-zugängli-
chen Ladesäuleninfrastruktur 
(Masterplan Ladesäuleninfra-
struktur) 
Masterplan Ladesäuleninfra-
struktur 
Corona-Konjunkturpaket 

Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur 
soll von staatlicher Seite gefördert 
werden 
Private Investoren, Städte und Ge-
meinden können Förderanträge stel-
len (bis zu 50% der förderfähigen 
Kosten) 
→“Förderfähig sind Investitionen 
rund um die Hardware sowie die 
Netzanschlusskosten für Normal- 
und Schnellladepunkte“ 
Ziele 2020: 15.000 öffentlich zugäng-
liche Ladesäulen Fördermittel bis zu 
300 Mio. € 

Nationale Leitstelle Lade-
säuleninfrastruktur bei 
der NOW GmbH 
Überstehendes Ministe-
rium: Bundesministerium 
für Verkehr 

Zeitraum der Umset-
zung ist von 2020 bis 
2030 angesetzt 
Förderprogramme sol-
len bis 2025 angesetzt 
sein 

Gesamtvolumen nach Masterplan 
Ladesäuleninfrastruktur:  
3 Mrd. € 
Nach Corona-Konjunkturpaket noch-
mal 2,5 Mrd. € für „Ausbau einer 
modernen Ladesäulen-Infrastruktur, 
die Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Elektromobilität und in 
die Batteriezellfertigung“, aber wie 
viel direkt in die Förderung des Aus-
baus fließen ist nicht klar definiert 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-17-G-E-Mobilitaet/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-17-G-E-Mobilitaet/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
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Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

Ziele 2021: 50.000 öffentlich-zu-
gängliche Ladesäulen + 15.000 zu-
sätzliche von der Automobilwirt-
schaft 
→ soll nötige Infrastruktur schaffen, 
um Attraktivität zu erhöhen 
 

5. Förderung für die nicht-öffent-
lich-zugängliche Ladesäuleninf-
rastruktur 
Masterplan Ladesäuleninfra-
struktur 

Finanzielle Förderung für private 
Nutzung von Ladesäulen und soll ge-
zielt ausgestaltet mit Berücksichti-
gung auf: 

• Private Nutzung in Ein- und 

Mehrfamilienhäusern 

• Immobiliengesellschaften 

• Flottenbetreibern 

→gefördert wird Ladeeinrichtung so-
wie Investitionskosten 
 

Nationale Leitstelle Lade-
säuleninfrastruktur bei 
der NOW GmbH 
Überstehendes Ministe-
rium: Bundesministerium 
für Verkehr 

Bisher nur auf 2020 
begrenzt 

50 Mio. € zusätzlich für 2020 

6. Überarbeitung der Ladesäulen-
verordnung (LSV) 
Masterplan Ladesäuleninfra-
struktur 

Verbesserung der Authentifizierung, 
Bezahlsysteme und Roaming bei den 
Ladesäulen, um Benutzerfreundlich-
keit der Ladesäulen zu verbessern 
(auch auf europäischer Ebene) 
Zudem in EEG-Novelle 2020 sollen 
Rechtsunsicherheit bei Abrechnung 
und Zahlung der EEG-Umlage in Be-
zug auf den Ladestrom beseitigt 
werden 
→ bisher nicht weiter konkretisiert 

Bundesministerium für 
Wirtschaft 

Kein Zeitraum angege-
ben 

Keine Angabe 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
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Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

7. Elektromobilität in öffentlichen 
Fuhrparks  

Der öffentliche Fuhrpark (Bundesre-
gierung) soll zu min. 20% aus elektri-
schen Fahrzeugen bestehen 

Bundesregierung Keine Angaben 100 Mio. € 

8. Förderung von Elektrobussen 
Förderrichtlinie Elektrobusse 
Corona-Konjunkturpaket 

Beschaffung von Elektrobussen für 
öffentlichen Personennahverkehr 
wird gefördert: 
Bei Anschaffung von 5 oder mehr 
Elektrobussen oder Plug-In Hyb-
ridbussen: 

• Elektrobusse mit bis zu 80% 

der Investitionsmehrkosten 

• Plug-In Hybridbusse mit bis 

zu 40% der Investitions-

mehrkosten 

Bundesministerium für 
Umwelt 

Seit 2018 
 

600 Mio. € 
Wurde über Corona-Konjunkturpro-
gramm nochmals aufgestockt bis 
2021 

9. Investitionen in ein „Bus- und 
LKW-Flotten-Modernisierungs-
Programm“ 
Corona-Konjunkturpaket 

Wurde in Corona-Konjunkturpaket 
festgeschrieben 
Steht kommunalen und privaten Be-
treibern offen, für die Förderung al-
ternativer Antriebe (vermutlich vor-
wiegend Elektro) 

Bundesregierung Keine Angaben Zusammen mit Aufstockung (siehe 8) 
1,2 Mrd. € 

10. Flottenaustauschprogramm „So-
zial & Mobil“ 
Corona-Konjunkturpaket 

Soziale Dienste sollen beim Flotten-
austausch unterstützt werden, um 
Elektromobilität im Stadtverkehr zu 
fördern 

Bundesregierung Keine Angaben 200 Mio. € 

11. Bonusprogramm für Zukunftsin-
vestitionen für Fahrzeugherstel-
ler und Zulieferindustrie 
Corona-Konjunkturpaket 

Förderung von Investitionen in 
neuen Technologien, Verfahren und 
Anlagen 
Für Zulieferindustrie: 

Bundesregierung  2020 und 2021 Gesamtvolumen 2 Mrd. € 
Zulieferindustrie: davon 1 Mrd. € 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/elektrobusse_foerderrichtlinie_bf.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
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Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

Forschung und Entwicklung für 
transformationsrelevante Innovatio-
nen und neue regionale Innovations-
cluster werden gezielt gefördert im 
Jahr 2020 und 2021 

12. Förderprogramme für For-
schung und Entwicklung der 
Elektromobilität 
Corona-Konjunkturpaket 

Verschiedene Förderung von Projek-
ten, die die „Hebung des Potenzials 
von Elektrofahrzeugen für den 
Klima-, Umwelt- und Ressourcen-
schutz“ im Fokus haben  

BMU, BMWi, BMVI, BMBF Keine Angabe unbekannt 

13. Elektromobilitätsgesetz (Bevor-
rechtigungen) 
Elektromobilitätsgesetz 

Elektrofahrzeuge oder auch Plug-In 
Hybride (wenn CO2-Ausstoß max. 
bei 50 g/km liegt oder elektrischen 
Reichweite von 40km) können spezi-
ell gekennzeichnet werden (ein „E“ 
auf dem Kennzeichen), um dann be-
stimmte ordnungsrechtliche Vorteile 
zu erhalten, zum Beispiel in den Be-
reichen: 

• Parken auf öffentlichen 

Straßen oder Wegen (auch 

Gebühren) 

• Nutzung von bestimmten 

Straßen, Wegen etc. (Bus-

spuren) 

• Aufhebung von Durch-

fahrtsverboten 

BMVI Keine Angabe unbekannt 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile
http://188.210.44.216/emog/EmoG.pdf
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Nr. Förderbezeichnung Beschreibung der Förderungsmaß-

nahme 

Förderung Förderdauer Fördervolumen 

14. § 7c Sonderabschreibung für 
Elektronutzfahrzeuge und 
elektrisch betriebene Lasten-
fahrräder  
 

Durch das Jahressteuergesetz 2019 
wurde mit § 7c EStG für neue, rein 
elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge 
(sog. Elektronutzfahrzeuge) und Las-
tenfahrräder das Wahlrecht zu einer 
Sonderabschreibung von 50 % im 
Jahr der Anschaffung neben der 
planmäßigen AfA nach § 7 Abs. 1 
EStG geschaffen. 

BMF Keine Angabe  unbekannt 

 

 




